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Eigentümer:  
 
Auftraggeber: Amtsgericht Lemgo   
   
Zweck der Gutachtenerstellung: Verkehrswertermittlung zum Zwecke der 

Aufhebung der Gemeinschaft 
 
Gegenstand der Bewertung: 3-Familienwohnhaus mit Garage in 

Lemgo, Petristr. 20 
   
Auftragsdatum:    14. August 2023 
      Aktenzeichen: 014 K 23/23 
  
Ortsbesichtigung:    30. August 2023 
 
Wertermittlungsstichtage:  30. August 2023 

Zeitpunkt, auf den sich die Wertermitt-
lung bezieht 

 
Qualitätsstichtage:   30. August 2023 

Zeitpunkt, auf den sich der für die Wert-
ermittlung maßgebliche Grundstückszu- 
stand bezieht 

 
Ausfertigungsdatum: 03. November 2023    
 
Anzahl der Ausfertigungen:  4  
 
Gesamtseitenzahl:    36 
 
 
Der Verkehrswert gem. § 194 BauGB des zu bewertenden 3-Familienwohnhau-
ses mit Garage in Lemgo, Petristr. 20 wird unter Berücksichtigung der wertbe-
einflussenden Merkmale tatsächlicher und rechtlicher Art sowie unter Würdigung 
der allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt ermittelt mit 
 

     
   € 345.000,-  

                   (in Worten: Euro dreihundertfünfundvierzigtausend) 
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I. Vorbemerkungen  
 
1. Definition des Verkehrswertes 

Ziel der nachfolgenden Ausführungen ist die Ermittlung des Verkehrs-
wertes.  
 
In § 194 BauGB wird der Verkehrswert definiert als der „Preis, der in dem 
Zeitpunkt auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Ge-
schäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen 
Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grund-
stücks oder des sonstigen Gegenstands der Wertermittlung ohne Rück-
sicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre“. 
 
Der Verkehrswert soll bezogen auf den Zeitpunkt des Wertermittlungs-
stichtages den Kaufpreis darstellen, der am freien Grundstücksmarkt, der 
sich nach Angebot und Nachfrage richtet, unter Berücksichtigung einer 
dem Objekt angemessenen Vermarktungszeit, voraussichtlich erzielbar 
ist. 
 
Dabei ist davon auszugehen, daß keine Nachfrager in Erscheinung tre-
ten, die ein außergewöhnliches Interesse, z.B. aufgrund verwandtschaft-
licher Beziehungen, am Kauf der jeweiligen Immobilie haben. 
 

2. Rechtsnormen 
Für die Erstattung dieses Verkehrswertgutachtens finden insbesondere 
nachfolgend genannte Rechtsvorschriften Anwendung: 
- Baugesetzbuch (BauGB) in der jeweils gültigen Fassung 
- Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte             

von Grundstücken (Immobilienwertermittlungsverordnung – Immo-
WertV vom 19.05.2010)   

- Wertermittlungsrichtlinien 2006 (WertR 06) 
- ggf. weitere Rechtsvorschriften  

 
3. Auftrag, Unterlagen, Ortsbesichtigung 
 
3.1. Auftrag   

Die Verkehrswertermittlung des Objektes Petristr. 20 in Lemgo wurde mit 
Beschluß vom 14.08.2023 in Auftrag gegeben. Das Gutachten wird zum 
Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft im Rahmen der Zwangsverstei-
gerung benötigt. 
 
Betrachtungsgegenstand dieses Gutachtens ist das mit einem 3-Fami-
lienhaus und einer Garage bebaute Grundstück mitsamt der gem. § 94 
BGB als wesentliche Grundstücksbestandteile geltenden baulichen Anla-
gen und Anpflanzungen.  
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Zubehör und Inventar i.S. der §§ 97 f. BGB wurden im gegenständlichen 
nicht mit erfaßt. 

 
3.2. Auftraggeber 

Auftraggeber des Gutachtens ist das Amtsgericht Lemgo. 
 

3.3. Ortsbesichtigung 
Gemeinsam mit dem Ehemann einer Miteigentümerin fand am 30.08.2023 
eine Besichtigung des Grundstücks und der baulichen Anlagen in Teilbe-
reichen statt. Besichtigt wurden die Erdgeschoßwohnung, der Keller und 
der nicht ausgebaute Spitzboden. Die Garage und die Wohnungen im 
Ober- und Dachgeschoß waren nicht zugängig. 
 

3.4. Unterlagen 
Die nachfolgend aufgeführten Unterlagen, die dem Gutachten zugrunde-
liegen, sind nur stichprobenartig auf Plausibilität geprüft. Es wird unter-
stellt, daß die Unterlagen abschließend und zum Stichtag zutreffend sind: 
a.  Bauakte der Stadt Lemgo 
b.  Lageplan 1:1000 
c.  Grundbuchauszug  
d.  Angaben der an der Ortsbesichtigung beteiligten Personen 
 

II. Grundstücksbeschreibung  
 

1. Tatsächliche Eigenschaften 
 
1.1. Makrolage   

Das Bewertungsobjekt liegt in der Alten Hansestadt Lemgo, die gem. der 
homepage über rund 42.000 Einwohner verfügt.     
 
In Lemgo hat der Handel Tradition. Heute bestimmen weltweit operie-
rende Unternehmen der Dental-Industrie, der Leuchten-Produktion, des 
Maschinenbaus, der Holzproduktion, der Automobil-Zulieferer-Industrie 
sowie ein guter Branchenmix den namhaften Industrie- und Gewerbe-
standort (vgl. www.lemgo.de).  
 

1.2. Mikrolage (Wohnlage, Art der Bebauung, Immissionen) 
Das Bewertungsobjekt liegt ca. 1 km vom Lemgoer Stadtkern im Bereich 
des Marktplatzes entfernt an der Petristraße, die zwischen der Höland-
straße und der Gertrudenstraße nördlich bzw. parallel der Hamelner 
Straße verläuft. 
 
Die umliegende Bebauung ist durch eine gewachsene Wohnsiedlung mit 
überwiegend freistehenden 1- und 2-Familienhäusern sowie kleinerem 
Geschoßwohnungsbau gekennzeichnet. Aufgrund vergleichsweise großer 
Grundstücke ist die Bebauung aufgelockert.    
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Die Dinge des täglichen Bedarfs wie Einkaufsmöglichkeiten, Kindergarten 
und Schulen befinden sich aufgrund der Lage im Innenstadtbereich in der 
Nähe und sind z.T. fußläufig zu erreichen. Die Verkehrsanbindung, auch 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist u.a. aufgrund der Nähe zur B66 gut. 
 
Immissionen waren im Rahmen des Ortstermins nicht wahrnehmbar. 
 
Zusammenfassend ist die Wohnlage als gut zu qualifizieren. 
 

1.3. Grundstücksgestaltung 
Zu bewerten ist das Flurstück 67 der Flur 56 Gemarkung Lemgo in Größe 
von 732 m2. Das Flurstück hat einen rechteckigen Zuschnitt. Das Gelände 
fällt leicht ab. 
 
Ein Baugrundgutachten liegt nicht vor, auch wurde keine Bodenuntersu-
chung angestellt. Der Wertermittlung werden ungestörte und kontaminie-
rungsfreie Bodenverhältnisse ohne Grundwassereinflüsse unterstellt. 
 

1.4. Vorhandene Bebauung 
Das Grundstück ist mit einem Wohnhaus und einer Garage bebaut. 
 
Das Wohnhaus ist unterkellert, massiv 2-geschossig mit ausgebautem 
Walmdach errichtet. 
 
Die Garage ist nicht unterkellert, massiv 1-geschossig mit nicht ausgebau-
tem Satteldach erbaut. 
 

1.5. Nutzung 
Im Objekt sind 3 Einheiten ausgebaut, die am Wertermittlungsstichtag ver-
mietet und bewohnt sind: 
 
Die Wohnung im Erdgeschoß verfügt über Flur, 4 Zimmer, Küche mit Ab-
stellecke, Bad und Balkon sowie ca. 92 m2 Wohnfläche. Die vertraglich 
vereinbarte Netto-Kaltmiete beträgt monatlich € 650,-. 
 
Die Obergeschoßwohnung ist nahezu baugleich aufgeteilt und ebenfalls 
ca. 92 m2 groß. Mitvermietet ist die Garage, die monatliche Netto-Kalt-
miete ist mit € 650,- vertraglich vereinbart. 
 
Im Dachgeschoß ist eine ca. 73 m2 große Wohnung ausgebaut, die über 
Flur, Küche, Bad und 3 Zimmer verfügt. Das Mietverhältnis ist befristet bis 
zum 31.03.2024 geschlossen. Die monatliche Netto-Kaltmiete ist mit               
€ 360,- vertraglich vereinbart. 
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In Anlehnung an die Literatur werden für die Wertermittlung im Rahmen 
der Zwangsversteigerung mögliche, sich aus un- bzw. günstigen Mietver-
hältnissen ergebende Nach- oder Vorteile nicht berücksichtigt1.  
 

1.6. abgabenrechtlicher Zustand 
Das zu bewertende Grundstück ist durch die Petristraße, die über eine 
Schwarzdecke und beidseitige Bürgersteige verfügt, ausreichend er-
schlossen. 
 
Gem. schriftlicher Auskunft der Stadt Lemgo vom 17.08.2023 werden für 
das Bewertungsobjekt Erschließungsbeiträge gem. BauGB nicht mehr 
anfallen. Ebenso nicht Kanalanschlußbeiträge. 
 
Straßenbaubeiträge gem. § 8 KAG NRW werden erhoben, wenn ent-
sprechende Baumaßnahmen durchgeführt werden, die z.Zt. aber nicht 
geplant sind.  
 
Eine weitere Überprüfung der abgabenrechtlichen Situation ist nicht er-
folgt. Für die Wertermittlung wird daher unterstellt, dass am Wertermitt-
lungsstichtag öffentlich-rechtliche Beiträge und nicht steuerliche Abgaben 
nicht mehr zu entrichten waren. Dabei handelt es sich im Wesentlichen 
um 
• Erschließungsbeiträge nach den §§ 124 BauGB 
• Umlegungsausgleichsleistungen nach § 64 BauGB 
• Ausgleichsbeträge für Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen nach 

den §§ 154 f. BauGB 
• Abgaben nach den Kommunalabgabengesetzen der Länder 
• Ablösebeiträge für Stellplatzverpflichtungen, nach Baumschutzsat-

zungen 
• Naturschutzrechtliche Ausgleichsabgaben (Kostenerstattungsbeiträge) 
• Versiegelungsabgaben 

 
1.7. Baugrund/Altlasten   

Gem. schriftlicher Auskunft des Kreises Lippe vom 22.08.2023 ist das 
Grundstück nicht als Verdachtsfläche im Altlastenkataster aufgeführt.  
 
Der Wertermittlung wird eine lageübliche Baugrund- und Grundwassersi-
tuation unterstellt, wie sie in Vergleichspreise bzw. Bodenrichtwerte ein-
geflossen ist.  
 
Eine tiefergehende Untersuchung des Bodens auf eventuelle schädliche 
Bodenveränderungen erfolgte nicht. Eine abschließende Aussage über 
schädliche Bodenveränderungen kann daher nicht getroffen werden. 

 
 

 
1 vgl. Praxis des Zwangsversteigerungsverfahrens, a.a.O., S. 382 
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2. Rechtliche Gegebenheiten 
 
2.1. Grundbuch 

Das Bewertungsobjekt ist im Grundbuch des Amtsgerichts Lemgo von 
Lemgo Blatt 585, Gemarkung Lemgo Flur 56, Flurstück 67 eingetragen.  
 

  
Der zugehörige Grundbuchauszug datiert vom 29.06.2023. 
 

2.2. Rechte und Belastungen 
In Abt. II des Grundbuches ist ein Nießbrauchsrecht zu Gunsten von Frau 
Erika Krebs eingetragen. Gem. Auskunft im Rahmen des Ortstermins ist 
die Begünstigte verstorben, so daß keine wertmäßige Berücksichtigung 
erfolgt. Weitere wertbeeinflussende Eintragungen liegen nicht vor. 
 
Gem. schriftlicher Auskunft der Stadt Lemgo vom 23.08.2023 ist das Be-
wertungsobjekt baulastenfrei. 
 

2.3. Planungs- und Bauordnungsrecht 
Das Vorliegen einer Baugenehmigung und ggf. die Übereinstimmung des 
ausgeführten Vorhabens mit der Baugenehmigung und der verbindlichen 
Bauleitplanung konnte aufgrund der eingeschränkten Besichtigung nur be-
dingt überprüft werden. 
 
Im Rahmen der Wertermittlung wird daher die formelle und materielle 
Legalität der baulichen Anlagen vorausgesetzt. 
 

2.3.1. Festsetzungen im Flächennutzungs-/ Bebauungsplan 
Gem. Darstellung der Lemgo im Internet existiert für den Bereich des Be-
wertungsobjektes kein Bebauungsplan. 
 
Vielmehr liegt das Grundstück im sog. Innenbereich, so daß sich die Nutz-
barkeit nach Art und Maß der baulichen Nutzung nach § 34 BauGB 
bestimmt. Maßgebend im sog. „im Zusammenhang bebauten Ortsteil“ ist 
gem. § 34 Abs. 1 BauGB das Einfügen in die Eigenart der näheren Umge-
bung des Grundstücks.   

 
2.3.2. Entwicklungsstufe/Grundstücksqualität  

Das Grundstück ist bebaut, so daß baureifes Land vorliegt. 
 

2.4. Energieausweis 
Für das Gebäude liegt zum Wertermittlungsstichtag ein Energieausweis 
aus dem Jahr 2014 vor, der einen Energiebedarfswert von 208,4 
kWh/(m2*a) ausweist.   
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2.5. Denkmalschutz 
Hinweise auf Denkmalschutz haben sich nicht ergeben, eine weitere Über-
prüfung ist nicht erfolgt. Im Rahmen der Wertermittlung wird unterstellt, 
daß die Denkmalschutzeigenschaft nicht gegeben ist. 
 

III. Baubeschreibung   
  
1. Vorbemerkung 

Die Angaben der Baubeschreibung basieren auf der Bauakte, den vorge-
legten Baubeschreibungen und Beobachtungen beim Ortstermin. Es wird 
darauf hingewiesen, daß die Besichtigung nur eingeschränkt erfolgte. 
 
Es werden nur vorherrschende Merkmale, nicht alle Details wiedergege-
ben. In einzelnen Bereichen können Abweichungen vorliegen. Es werden 
nur offensichtliche Merkmale aufgezählt, soweit sie ohne Zerstörung er-
kennbar sind.  
 
Angaben über nicht sichtbare Bauteile beruhen auf Angaben aus den 
vorliegenden Unterlagen, Hinweisen während des Ortstermins bzw. An-
nahmen auf der Grundlage der üblichen Ausführung im Baujahr. 
 
Die Funktionsfähigkeit einzelner Bauteile, Anlagen und Ausstattungen und 
Installationen wurde nicht geprüft; für die Wertermittlung wird die Funk-
tionsfähigkeit unterstellt. 
 
Bezugnehmend auf diese Gegebenheiten wird daher ausdrücklich darauf 
hingewiesen, daß folgende Sachverhalte nicht untersucht wurden: 
1. Standsicherheit der Gebäude 
2. Schall- u. Wärmeschutzeigenschaften 
3. Tierische oder pflanzliche Schädlinge 
4. evtl. Schadstoffbelastung der verwendeten Baustoffe 
5. Brandschutz 
 

2. Baujahr 
Das Haus wurde im Jahr 1936 (Datum der Rohbauabnahme) und die 
Garage im Jahr 1956 errichtet.   

 
3. Wohnhaus 

unterkellertes, 2-geschossig massiv errichtetes Gebäude mit ausge-
bautem Walmdach 
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4. Baukonstruktion des Wohnhauses 
 

Fundamente:  Streifenfundamente   
  
Außenwände: Mauerwerk, Sockel aus Bruchstein als Sicht-

mauerwerk, sonst außen geputzt und ge-
strichen  

 
Innenwände: Mauerwerk, tlw. als Leichtwände 

 
Dach: Walmdach als Holzkonstruktion mit roter Ein-

deckung   
 
Decken: Eisenbetondecke über dem Keller, sonst Holz-

balkendecken 
 
Fenster: Kunststoff-Fenster mit Isoverglasung und im 

Erd- und Obergeschoß überwiegend Kunst-
stoff-Jalousien, im Dachgeschoß auch Dach-
flächenfenster aus Kunststoff 

 
Türen: Eingangstür: Holz mit Lichtausschnitt 
 Innentüren: Holz, tlw. mit Lichtausschnitt 
  
Treppen: Holztreppen  
 
Fußböden: Erdgeschoß: Küche mit PVC, Bad in weiß/grau 

gefliest, 1 Zimmer mit Kork, sonst graues La-
minat  

 Obergeschoß: Küche mit PVC, Bad in weiß/ 
grau gefliest, sonst Laminat in Buchenoptik 

 Dachgeschoß: Bad in weiß/grau gefliest, sonst 
insgesamt Laminat in Buchenoptik 

 
sanitäre Anlagen: Erdgeschoß: Bad mit bodengleicher Dusche 

mit Glasabtrennung, Waschbecken, WC, Sani-
tärobjekte in weiß, Wände ca. türhoch in weiß/ 
grau gefliest, in der Dusche in anthrazit, weißer 
Handtuchheizkörper 

 Ober- und Dachgeschoß: Bad mit WC, Wasch-
becken, Wanne mit Duschabtrennung, Objekte 
in weiß, Wände ca. türhoch in weiß/grau ge-
fliest 
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Beheizung: Gaszentralheizung (Buderus Logano, Baujahr 
2005), Warmwasserbereitung für das Erd- und 
Obergeschoß über die Heizung, im Dachge-
schoß elektrisch 

 
besondere Bauteile: - Überdachung des Hauseingangs 
 - Kelleraußentreppe, Außentreppen am Haus- 
   eingangspodest und der Veranda 
 - Balkon bzw. Veranda, roter Klinkerbelag,  
   Kunststoffverkleidung des Geländers, im  
   Obergeschoß mit Markise 
 - massiv errichtete Garage mit Satteldach und  
   roter Eindeckung, Holzflügeltor 
 

5. Außenanlagen 
Der Zugang zum Haus erfolgt ausgehend von der Petristraße entlang der 
westlichen Grundstücksgrenze über einen gepflasterten Weg. Auch die 
Zufahrt zur an der Ostseite gelegenen Garage ist gepflastert. Der Garten 
ist zur Südseite gelegen und vorwiegend Rasenfläche, die Grenzen sind 
zum Sichtschutz begrünt bzw. eingezäunt. 
 

6. Baumängel, Bauschäden 
Das Objekt ist in einem guten, gepflegten Zustand. Mit Renovierungen und 
Modernisierungen wurde begonnen. Weitere Arbeiten sind jedoch erfor-
derlich.   
 
Baumängel und -schäden waren im Rahmen des Ortstermins zum Beispiel 
wie folgt ersichtlich: 
 
- die Haustür verfügt noch über Einfachverglasung und genügt nur 

bedingt heutigen Anforderungen, ebenso die Wohnungseingangstüren 
- die Elektrik ist nur in Teilbereichen erneuert 
- im Keller tlw. Mauerwerks-, Putz- und Feuchtigkeitsschäden, ebenso 

an der Kelleraußentreppe und einem Raum unter dem Hauseingangs-
podest 

- Rohrleitungen liegen tlw. auf Putz 
- schadhafte, verbrauchte Verfliesung der Treppe von der Veranda in 

den Garten bzw. der Veranda selbst und des Balkons, Schäden liegen 
an der Untersicht vor 

- eingeschränkte Nutzbarkeit der Garage aufgrund der geringeren 
Größe 
 

Insbesondere die möglichen Ursachen für die geschilderten Unterhal-
tungsrückstände bzw. Schäden wurden nicht untersucht und können nur 
in einem speziellen Bauschadens-/Bausubstanzgutachten geklärt werden. 
Diese Aussage trifft auch auf mögliche Kosten zur Behebung der Bau-
mängel bzw. -schäden zu. 
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IV. Wertermittlung des Grundstücks 
 
1. Wertermittlungsverfahren 

Die Ermittlung des Verkehrswertes erfolgt in der Regel mit 3 Methoden: 
Vergleichswertverfahren, Ertragswertverfahren, Sachwertverfahren. 
 
Der Verkehrswert ergibt sich sodann aus dem Ergebnis des herangezo-
genen Verfahrens unter Berücksichtigung der Lage auf dem Grund-
stücksmarkt bzw. ist er aus den Ergebnissen der angewandten Verfahren 
unter Würdigung ihrer Aussagefähigkeit abzuleiten.  
 
Die Verfahren sind nach der Art des Gegenstands der Wertermittlung 
unter Berücksichtigung der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr beste-
henden Gepflogenheiten und der sonstigen Umstände zu wählen. 
 
Beim Vergleichswertverfahren wird der Verkehrswert eines Wertermitt-
lungsobjektes aus der Mittelung von zeitnahen Kaufpreisen vergleichba-
rer Grundstücke festgestellt. 
 
Aussagefähige Verkehrswerte lassen sich jedoch nur ermitteln bei einer 
ausreichenden Anzahl von Kaufpreisen direkt vergleichbarer Objekte.  
 
Diese Voraussetzungen sind nur sehr schwer zu erfüllen, vor allem sind 
Kaufpreise direkt vergleichbarer Objekte nicht bekannt. Auf die Ermittlung 
eines Vergleichswertes wird daher verzichtet.   
 
Mit dem Sachwertverfahren werden solche bebauten Grundstücke vor-
rangig bewertet, die üblicherweise nicht zur Erzielung von Renditen, son-
dern zur renditeunabhängigen Eigennutzung verwendet werden.  
 
Der im Rahmen des Sachwertverfahrens ermittelte Wert ist im Wesent-
lichen das Ergebnis einer nach technischen Aspekten (Herstellungswert 
der baulichen Anlagen, Gebäude, Außenanlagen u. besonderen Betriebs-
einrichtungen, Wertminderung wg. Alters bzw. Baumängeln und – schä-
den, Bodenwert) durchgeführten Berechnung.  
 
Der Sachwert ist i.d.R. nicht mit dem Verkehrswert identisch. Vielmehr 
handelt es sich um einen Zwischenwert, aus dem nach § 8 Abs. 2 Immo-
WertV der Verkehrswert unter Berücksichtigung der Lage auf dem Grund-
stücksmarkt abzuleiten ist2. 
 
Vom Gutachterausschuß des Kreises Lippe werden für Mehrfamilienhäu-
ser keine Marktanpassungsfaktoren veröffentlicht, so daß zwar ein Sach-
wert ermittelt, aus diesem aber kein marktgerechter Verkehrswert abge-
leitet werden kann.  

 
2 vgl. Kleiber, Simon, Weyers, Verkehrswertermittlung von Grundstücken, a.a.O., S. 1910 
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Das Sachwertverfahren gelangt daher nachfolgend nicht zur Anwendung. 
 
Das Ertragswertverfahren findet auf Grund der Gepflogenheiten auf dem 
Grundstücksmarkt insbesondere dann Anwendung, wenn für den Wert 
des Grundstücks der Ertrag von vorrangiger Bedeutung ist. 
 
In der Literatur3 wird die Anwendung des Ertragswertverfahrens für Miet-
wohngrundstücke empfohlen, da für den Käufer eines solchen Objektes 
die Verzinsung des von ihm investierten Kapitals im Vordergrund steht.   
 
Die nachfolgende Wertermittlung erfolgt daher anhand des Ertragswert-
verfahrens.   

 
2. Bodenwert  

Grundsätzlich ist das Vergleichswertverfahren das Regelverfahren für die 
Ermittlung des Bodenwertes bebauter und unbebauter Grundstücke4.  
  
Gem. der Immobilienwertermittlungsverordnung können neben oder an 
Stelle von Vergleichspreisen geeignete Bodenrichtwerte zur Verkehrs-
wertermittlung herangezogen werden (§ 16 Abs. 1 ImmoWertV). 
 
Bodenrichtwerte sind aus Kaufpreisen abgeleitete durchschnittliche La-
gewerte in Euro pro Quadratmeter für Grundstücke eines Bereichs, für die 
im Wesentlichen gleiche Nutzungs- und Wertverhältnisse vorliegen.  
 
Sie geben den Quadratmeterwert eines gut geformten baureifen Grund-
stücks in ortsüblicher Größe von mittlerer Lage und Beschaffenheit an. Die 
Bodenrichtwerte für Wohnbauland sind bezogen auf erschließungs-
beitragsfreie Grundstücke.   

 
Der Bodenrichtwert ist bezogen auf den Quadratmeter Grundstücksfläche 
(€/m²) eines Grundstücks mit definiertem Grundstückszustand. 
 
In bebauten Gebieten sind die Bodenrichtwerte mit dem Wert ermittelt 
worden, der sich ergeben würde, wenn der Boden unbebaut wäre. 
 
Abweichungen in der Eigenart des einzelnen Grundstücks, wie z.B. der 
Erschließung, Art und Maß der baulichen Nutzung, sind durch Zu- oder 
Abschläge vom Bodenrichtwert auf den Verkehrswert zu berücksichti-
gen5.  
 
Die angegebenen Richtwerte können trotz der Abstellung auf ein Richt-
wertgrundstück nur als Orientierung für die Wertverhältnisse dienen.  

 
 

3 vgl. Simon/Reinhold, Wertermittlung v. Grundstücken, 4. Auflage, 2001 
4 vgl. Kleiber, Simon, Weyers, Verkehrswertermittlung von Grundstücken, a.a.O., S. 1122 
5 vgl. Grundstücksmarktbericht 2023 des Gutachterausschusses des Kreises Herford, S. 35 f. 
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Das Bewertungsobjekt liegt in einer Richtwertzone, für die zum Stichtag 
01.01.2023 für Wohnnutzung, eine 1- bis 2-geschossige Bebauung und 
eine Grundstücksgröße von bis zu 800 m² ein Bodenrichtwert von € 250,- 
je m² incl. Erschließungskosten vom Gutachterausschuß des Kreises 
Lippe ausgewiesen wird.   
 
In den wertbestimmenden Qualitätsmerkmalen wie der Lage, Nutzung und 
Größe besteht zwischen dem Richtwertgrundstück und dem Bewertungs-
objekt eine hinreichende Übereinstimmung, so daß der Richtwert ange-
messen ist. 
 
Der Bodenwert des Grundstücks ergibt sich somit wie folgt: 
 

 
 

3. Ertragswertverfahren 
Die Wertermittlung wird im Wesentlichen nach wirtschaftlichen Aspekten 
durchgeführt: Der Wert der baulichen Anlagen wird – getrennt vom Boden-
wert – anhand des Ertrages unter Berücksichtigung bestimmter, wertbe-
einflussender Variablen (Reinertrag, Liegenschaftszins und Restnut-
zungsdauer) ermittelt. Bodenwert und Ertragswert der baulichen Anlagen 
ergeben den Ertragswert des Grundstücks. 
 

3.1. Restnutzungsdauer 
Gem. § 4 Abs. 3 ImmoWertV ist als Restnutzungsdauer die Anzahl der 
Jahre anzusehen, in denen die baulichen Anlagen bei ordnungsgemäßer 
Unterhaltung und Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich ge-
nutzt werden können6. 
 
Die übliche Restnutzungsdauer wird i.d.R. so ermittelt, dass von einer für 
die Objektart üblichen Gesamtnutzungsdauer das Alter in Abzug gebracht 
wird7. 
 
Unter der Gesamtnutzungsdauer wird die Gesamtheit der Jahre definiert, 
die ein Neubau üblicherweise wirtschaftlich genutzt wird, ordnungsge-
mäße Unterhaltung und Bewirtschaftung vorausgesetzt. 
 
In der Wertermittlungstheorie ist die Restnutzungsdauer eine modell-
theoretische Rechengröße. In der Praxis ist vielmehr der Nutzungszyklus 
entscheidend, nach dessen Ablauf eine umfassende Modernisierung und 
Renovierung zur Sicherung nachhaltiger Erträge zu erfolgen hat. 
 

 
6 vgl. Kleiber, Simon, Weyers, WertV 88, a.a.O, S. 236  
7 vgl. Kleiber, Verkehrswertermittlung von Grundstücken, a.a.O., S. 1513 

Baugrundstück 732 m² * 250,00 €   = 183.000,00 € 
 Bodenwert (gerundet) 183.000,00 € 
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Für Dreifamilienhäuser wird in der Literatur8 wie z.B. der Sachwertricht-
linie bei ordnungsgemäßer Instandhaltung (ohne Modernisierung) eine 
übliche Gesamtnutzungsdauer von 80 Jahren angegeben, die im Hinblick 
auf die massive Bauweise als angemessen erachtet wird. 
 
Das Haus wurde im Jahr 1936 errichtet. 
 
Gem. Auskunft bzw. wie im Ortstermin ersichtlich, sind wertbeeinflussende 
Renovierungen und Modernisierungen im Wesentlichen wie folgt durchge-
führt worden: 
 
- ca. 1995: Einbau der Kunststoff-Fenster mit Kunststoff-Jalousien 
- ca. Anfang der 90-ziger Jahre Erneuerung der sanitären Anlagen im  
  Ober- und Dachgeschoß 
- 2005: Erneuerung der Gasheizung mit Warmwasserspeicher 
- 2006: Neueindeckung des Daches, verbunden mit der Erneuerung der  
  Dämmung, Regenrinnen und Fallrohre und der Dachflächenfenster,  
  Neuanstrich der Fassade 
- 2017: Sanierung des Bads im Erdgeschoß mit dem Einbau der boden- 
  gleichen Dusche, Erneuerung der Verfliesung (tlw.) 
- Erneuerung von Fußbodenbelägen 
 
Gem. § 6 Abs. 6 der ImmoWertV führen die Renovierungen und Moder-
nisierungen zu einer modifizierten Restnutzungsdauer, die mit Hilfe eines 
von der Arbeitsgemeinschaft der Vorsitzenden der Gutachterausschüsse 
für Grundstückswerte in Nordrhein-Westfalen entwickelten Modells9 ab-
geschätzt wird. 
 
Zunächst ist anhand des folgenden Punktrasters für die zum Bewertungs-
stichtag durchgeführten, vorstehend aufgezählten Modernisierungen der 
Modernisierungsgrad zu ermitteln: 
 

 
 

 
8 vgl. Anlage 3 zur Sachwert-Richtlinie 
9 vgl. Kleiber, Verkehrswertermittlung von Grundstücken, a.a.O., S. 1594 

Modernisierungselemente max. Punkte gem.
Punkte  sachver-  

ständiger
Schätzung

Dacherneuerung inkl. Verbesserung der Wärmedämmung 4 2
Verbesserung der Fenster und Außentüren 2 1
Verbesserung der Leitungsysteme (Strom, Gas, Wasser, Abwasser) 2 0
Verbesserung der Heizungsanlage 2 1
Wärmedämmung der Außenwände 4 0
Modernisierung von Bädern 2 1
Modernisierung des Innenausbaus, z.B. Decken und Fußböden 2 1
Wesentliche Änderung und Verbesserung der Grundrißgestaltung 2 0

20 6
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Entsprechend der ermittelten Gesamtpunktzahl ist der Modernisierungs-
grad sachverständig zu schätzen, wobei die folgende Tabelle Anhalts-
punkte gibt: 
 
≤   1 Punkt  =  nicht modernisiert 
4      Punkte  =  kleine Modernisierungen im Rahmen der  

Instandhaltung 
8      Punkte  =  mittlerer Modernisierungsgrad 
13    Punkte  =  überwiegend modernisiert 
≥ 18 Punkte  =  umfassend modernisiert 
 
In Anlehnung an das Modell, den Umfang und den z.T. zurückliegenden 
Durchführungszeitpunkt der Renovierungen und Modernisierungen sind 6 
Punkte von 20 möglichen Punkten vergeben worden.   
 
Die modifizierte Restnutzungsdauer ergibt sich in Abhängigkeit von der 
üblichen Gesamtnutzungsdauer, dem Gebäudealter und dem ermittelten 
Modernisierungsgrad gem. der nachfolgenden Tabelle, wobei die Run-
dung tlw. sachverständig geschätzt wird: 
 

 
 
In Anlehnung an das Modell der AGVGA wird bei einem fiktiven Gebäu-
dealter von über 80 Jahren und einer Gesamtnutzungsdauer von 80 Jah-
ren eine modifizierte Restnutzungsdauer von 27 Jahren als angemessen 
erachtet.  
 
Bgzl. der Garage wird unterstellt, daß diese das Schicksal des Wohn-
hauses teilt. 
 
 
 

2.1 Modifizierte Restnutzungsdauer bei einer üblichen Gesamtnutzungsdauer von 80 Jahren

Gebäudealter

Modernisierungsgrad
≤ 1 Punkt 4 Punkte 8 Punkte 13 Punkte ≥ 18 Punkte

modifizierte Restnutzungsdauer

0 80 80 80 80 80

5 75 75 75 75 75

10 70 70 70 70 71

15 65 65 65 66 69

20 60 60 61 63 68

25 55 55 56 60 66

30 50 50 53 58 64

35 45 45 49 56 63

40 40 41 46 53 62

45 35 37 43 52 61

50 30 33 41 50 60

55 25 30 38 48 59

60 21 27 37 47 58

65 17 25 35 46 57

70 15 23 34 45 57

75 13 22 33 44 56

≥ 80 12 21 32 44 56

2.2 Modifizierte Restnutzungsdauer bei einer üblichen Gesamtnutzungsdauer von 75 Jahren

Gebäudealter

Modernisierungsgrad
≤ 1 Punkt 4 Punkte 8 Punkte 13 Punkte ≥ 18 Punkte

modifizierte Restnutzungsdauer

0 75 75 75 75 75

5 70 70 70 70 70

10 65 65 65 65 67

15 60 60 60 61 65

20 55 55 56 59 63

25 50 50 52 56 61

30 45 45 48 53 60

35 40 40 45 51 59

40 35 36 42 49 57

45 30 32 39 47 56

50 25 29 37 46 55

55 20 26 35 44 55

60 17 24 33 43 54

65 14 22 32 42 53

70 12 21 31 42 53

≥ 75 11 20 30 41 53

2.3 Modifizierte Restnutzungsdauer bei einer üblichen Gesamtnutzungsdauer von 70 Jahren

Gebäudealter

Modernisierungsgrad
≤ 1 Punkt 4 Punkte 8 Punkte 13 Punkte ≥ 18 Punkte

modifizierte Restnutzungsdauer

0 70 70 70 70 70

5 65 65 65 65 65

10 60 60 60 60 62

15 55 55 55 57 60
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3.2. Marktüblich erzielbarer Mietertrag 
Die Wohnungen sind am Wertermittlungsstichtag vermietet und bewohnt.   

 
Die einzelnen Mietverträge lagen in Auszügen vor.   
 
Zugrunde gelegt werden die Mietflächen gem. Berechnung der Anlage, die 
von den vertraglich vereinbarten Mietflächen abweichen, da diese mit 97 
m2 für Erd- und Obergeschoß sowie mit 67 m2 für das Dachgeschoß an-
gegeben sind. 
 
Die vertraglich vereinbarten Mieten betragen für das Erd- und Oberge-
schoß € 7,07/m2, wobei im Obergeschoß die Garage in der Wohnungs-
miete mit enthalten ist. Für das Dachgeschoß beträgt die vertraglich ver-
einbarte Miete € 4,93/m2. 
 
Die Marktüblichkeit der vertraglich vereinbarten Miete wird anhand von 
Vergleichsmieten überprüft, die für hinreichend vergleichbare Objekte in 
hinreichend vergleichbarer Lage am Wertermittlungsstichtag gezahlt 
werden.  
 
Hierfür bietet der seit April 2023 gültige Mietspiegel der Stadt Lemgo einen 
Anhaltspunkt: 
 

 
 
Grundsätzlich sind die Wohnungen dem Jahr des Erstbezugs zuzuordnen.  
 
Durchgeführte Renovierungen und Modernisierungen sind durch die Ein-
ordnung innerhalb der Spannen zu würdigen. 
 
Trotz der erfolgten Renovierungen und der guten Wohnlage können die 
für die Erd- und Obergeschoßwohnung vertraglich vereinbarten Mieten 
nicht als marktüblich erachtet werden.  
 
In Anlehnung an den Mietspiegel wird für die Wohnlage ein Zuschlag auf 
die Vergleichswerte vorgenommen und eine Miete von € 6,-/m2 als markt-
üblich angesetzt. 
 
 
 
 

Besondere Erläuterungen zur Tabelle

Miete
Die Tabellenwerte geben die Kaltmiete ohne die Be-
triebskosten an. Betriebskosten sind z.B. Wassergeld, 
Entwässerungsgebühren, Hausbeleuchtung, Schorn-
steinfegergebühren, Grundsteuer, Hausversicherungen, 
Müllabfuhrgebühren, Straßenreinigungsgebühren, Kos-
ten des Fahrstuhls und der Gemeinschaftsantenne. Die 
Berechnung richtet sich nach den jeweiligen – zwischen 
Mieter und Vermieter - geschlossenen vertraglichen Ver-
einbarungen.

Bei einfacher Wohnlage kann ein Abschlag von ca. 15 % 
vom Tabellenwert der mittleren Wohnlage erfolgen.

Bei bester Wohnlage sind Zuschläge in Höhe von ca. 
20 % auf den Tabellenwert der guten Wohnlage möglich.

Wohnungen mit umfassender Modernisierung
Eine Wohnung ist nur dann umfassend modernisiert, 
wenn sie in Ausstattung, Größe und Beschaffenheit nach 
der Modernisierung im Wesentlichen einer Neubauwoh-
nung entspricht. Diese Werte treffen aber nur dann zu, 
wenn der Wohnwert der Wohnung neben einem Hei-
zungseinbau und/oder Verbesserung der sanitären Aus-
stattung auch durch weitergehende Maßnahmen erheb-
lich verbessert wurde. Wichtige Merkmale: Einbau von 
Fenstern mit Doppel- bzw. Isolierverglasung, Verbes-
serung der Wärmedämmung, des Schallschutzes, der 
elektrischen Anlagen, der Fußböden und eventuell des 
Wohnungsgrundrisses.

Größe
Die Größe der Wohnung bestimmt sich nach der Qua-
dratmeterzahl der eigentlichen Wohnräume, also ohne 
Zusatzräume wie Keller, Boden, Waschküche oder Gara-
ge.

Wohnlage
Für die Einstufung müssen die bei den einzelnen Wohn-
lagen genannten oder ähnliche Merkmale zutreffen.

Einfache Wohnlage: Wohnungen im Bereich von Indus-
trieanlagen, starke Lärm-, Staub- und/oder Geruchsbe-
lästigung, keine öffentlichen Verkehrsmittel in der Nähe, 
ungünstige Einkaufsmöglichkeiten, kaum Frei- oder 
Grünflächen in der Nähe der Wohnung, starker Durch-
gangsverkehr.

Mittlere Wohnlage: Die meisten Wohnungen innerhalb 
des Stadtgebietes liegen in mittlerer Wohnlage, ohne 
besondere Vor- und Nachteile. Solche Wohnlagen sind 
in den meisten Fällen dicht bebaut und weisen keine 
besonderen Beeinträchtigungen durch Lärm und Ge-
ruch auf. Bei starkem Verkehrsaufkommen müssen ge-
nügend Freiräume vorhanden sein, die diesen Nachteil 
ausgleichen.

Gute Wohnlage: Wohnungen in Gebieten mit aufgelo-
ckerter Bebauung, auch mit größeren Wohnobjekten, 
mit Durchgrünung des Baugebietes, im Wesentlichen 
nur Anliegerverkehr, gut erreichbare Einkaufsmöglich-
keiten, verkehrsberuhigte Zone, gute Anbindung an das 
öffentliche Verkehrsnetz.

Beste Wohnlage: Aufgelockerte Bebauung, überwiegend 
Eigenheime, ruhige Wohngegend und Wohnungen in 
Stadtwaldnähe, Durchgrünung des gesamten Wohnge-
bietes, gute Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz.

Merkmale für die Mietwertbestimmung
Innerhalb des Mietrahmens sind die nachstehenden 
Merkmale (Art, Größe, Beschaffenheit und Lage) zu be-
rücksichtigen. Diese können in besonderen Fällen zur 
Über- oder Unterschreitung der Eckwerte führen.

Art: Unterschieden wird zwischen abgeschlossenen 
oder nicht abgeschlossenen Wohnungen in Ein-, Zwei- 
oder Mehrfamilienhäusern.

Ausstattung: Folgende Ausstattungsmerkmale sind 
besonders zu berücksichtigen:

Art der Fußböden: Holz, Kunststoff, Teppich, Parkett, 
Stein, Fliesen.

Art der Fenster: Einfachverglasung, Doppelvergla-
sung, Doppelfenster, Spezialverglasung.

Art der Küche: Kochnische, Kochküche, Wohnküche.

Art der Beheizung: Zentralheizung, Etagenheizung, 
Elektrospeicherheizung, Einzelöfen.

Sanitärausstattung: Lage des WC`s im Gebäude bzw. 
außerhalb des Gebäudes, Bad und WC getrennt, zu-
sätzliches WC, zentrale Warmwasserversorgung, 
Durchlauferhitzer, Qualität der Sanitärobjekte, Wand- 
und Bodenbeläge.

Weitere Ausstattung: Fahrstuhl, Türsprechanlage, 
Hausantenne, Kabel- oder Satellitenanschluss.

Sonstiges: Balkon, Terrasse, Loggia, Nebenräume, Kel-
ler, Wasch- und Trockenräume, Gemeinschaftsräume, 
Garage, Carport Stellplätze, Gartenbenutzung.

Beschaffenheit: Grundrissgestaltung, Verhältnis 
von Haupt- und Nebenräumen, Größe und Höhe der 
Räume, Länge von Fluren, baulicher Zustand von 
Wohnung und Gebäude, insbesondere von Fenstern, 
Fußböden, technischen Einrichtungen, Treppenhaus, 
Kellerräumen und Fassade.

Jahr des Erstbezuges Mittlere Wohnlage Gute Wohnlage

Unterwert Mittelwert Oberwert Unterwert Mittelwert Oberwert

           - 1948 3,70 € 4,35 € 5,00 € 4,05 € 4,68 € 5,30 €

1949 - 1958 3,90 € 4,60 € 5,30 € 4,15 € 4,88 € 5,60 €

1959 - 1968 4,05 € 4,73 € 5,40 € 4,35 € 5,15 € 5,95 €

1969 - 1978 4,25 € 5,03 € 5,80 € 4,75 € 5,55 € 6,35 €

1979 - 1988 4,55 € 5,35 € 6,15 € 5,30 € 6,15 € 7,00 €

1989 - 1998 5,10 € 6,05 € 7,00 € 5,60 € 6,55 € 7,50 €

1999 - 2008 5,30 € 6,30 € 7,30 € 5,95 € 6,95 € 7,95 €

2009 - 2018 5,60 € 6,60 € 7,60 € 6,15 € 7,15 € 8,15 €

              2019 - 5,80 € 6,88 € 7,95 € 6,65 € 7,50 € 8,35 €
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Die Miete der Dachgeschoßwohnung liegt im Bereich der Daten des Miet-
spiegels und wird daher der weiteren Wertermittlung zugrunde gelegt. 
 
Für die Garage wird aufgrund der geringen Größe und damit einhergehend 
der eingeschränkten Nutzbarkeit eine Miete von € 25,- mtl. berücksichtigt. 
 
Mehr- oder Mindererträge werden nicht berücksichtigt, da aufgrund der 
Wertermittlung im Rahmen der Zwangsversteigerung ein bezugsfreies Ob-
jekt unterstellt wurde. 
 

3.3. Ermittlung des Rohertrags 
Der Rohertrag ergibt sich gem. § 31 Abs. 2 ImmoWertV aus den bei ord-
nungsgemäßer Bewirtschaftung und zulässiger Nutzung marktüblich er-
zielbaren Erträgen. Für das Bewertungsobjekt stellt sich der Rohertrag wie 
folgt dar: 
 

 
 

3.4. Bewirtschaftungskosten 
Gem. § 32 Abs. 1 ImmoWertV sind als Bewirtschaftungskosten die für eine 
ordnungsgemäße und zulässige Nutzung marktüblich entstehenden jähr-
lichen Aufwendungen zu berücksichtigen, die nicht durch Umlagen oder 
sonstige Kostenübernahmen gedeckt sind. Hierzu gehören im Einzelnen: 
Abschreibung, Verwaltungskosten, Betriebskosten, Instandhaltungskos-
ten und das Mietausfallwagnis. 
 
Die mit der Miete gezahlte Umlage für Betriebskosten (z.B. Müllabfuhr, 
Straßenreinigung, etc.) bleibt bei der Berechnung unberücksichtigt, da es 
sich um einen durchlaufenden Posten handelt. Ebenso ist die Abschrei-
bung nicht gesondert zu erfassen, da sie in den Vervielfältiger einge-
rechnet worden ist. 
 
Der Ansatz der Bewirtschaftungskosten erfolgt in Anlehnung an veröffent-
lichte Durchschnittswerte bzw. den Grundstücksmarktbericht 2023 des 
Kreises Lippe wie folgt10: 
 
 
 
 

 
10 vgl. Kleiber, Verkehrswertermittlung von Grundstücken, a.a.O., S. 1673 ff. 

Erdgeschoß 6,00 €      * 92,00 m² = 552,00 €       
Obergeschoß  6,00 €      * 92,00 m² = 552,00 €       
Garage 25,00 €    * 1,00 = 25,00 €         
Dachgeschoß 4,93 €      * 73,00 m² = 360,00 €       
mtl. Mietertrag 257,00 m² 1.489,00 €   
Rohertrag p.a.  17.868,00 € 



Verkehrswertgutachten für ein 3-Familienhaus mit Garage in Lemgo, Petristr. 20 
vom 03.11.2023 

      
 

 
 

19 

1. Instandhaltungskosten 
Instandhaltungskosten sind die Kosten, die während der Nutzungs-
dauer der baulichen Anlagen zur Erhaltung des bestimmungsgemäßen 
Gebrauchs aufgewendet werden müssen, um die durch Abnutzung, 
Alterung oder Witterungseinwirkung entstehenden baulichen oder 
sonstigen Mängel ordnungsgemäß zu beseitigen11.  
 
Für vergleichbare Objekte sind Instandhaltungskosten von € 13,50/m² 
Wohnfläche angemessen. Für die Garage werden € 100,- p.a. 
angesetzt. 
 

2. Verwaltungskosten 
Verwaltungskosten sind die Kosten der zur Verwaltung des Grund-
stücks erforderlichen Arbeitskräfte und Einrichtungen, die Kosten der 
Aufsicht sowie der Wert der vom Vermieter persönlich geleisteten 
Verwaltungsarbeit, z.B. für die Erstellung der Jahresabrechnung der 
Betriebskosten.   
 
In Anlehnung an den Grundstücksmarktbericht werden Verwaltungs-
kosten in Höhe von € 344,- je Wohnung und € 45,- für die Garage 
angesetzt. 
 

3. Mietausfallwagnis   
Das Mietausfallwagnis soll das Risiko von Leerständen und unein-
bringlichen Forderungen decken. Es dient weiterhin zur Deckung der 
Kosten einer möglichen Rechtsverfolgung auf Zahlung, Aufhebung des 
Mietverhältnisses oder Räumung.  
 
Zur Bemessung des Mietausfallwagnisses ist auf Erfahrungswerte zu-
rückzugreifen, die üblicherweise die Jahresnettokaltmiete um einen 
bestimmten Prozentsatz mindern12. Bei einer Wohnnutzung beträgt das 
Mietausfallwagnis 2 % gem. § 29 Abs. 3 II. BV. 
 

3.5. Liegenschaftszins 
Der Liegenschaftszinssatz ist gem. seiner Definition (§ 21 Abs. 2 Immo-
WertV) der Zinssatz, mit dem der Verkehrswert von Grundstücken im 
Durchschnitt marktüblich verzinst wird. Er stellt insofern ein Maß für die 
Rentabilität eines in Immobilien angelegten Kapitals dar13. 
 
Vom Gutachterausschuß des Kreises Lippe wird für Dreifamilienhäuser   in 
Lemgo ein Richtwert von 1,9 % mit einem Standardfehler von 35 % ver-
öffentlicht14.  
 

 
11 vgl. § 28 II BV   
12 vgl. Kleiber, Simon, Weyers, Verkehrswertermittlung von Grundstücken, a.a.O., S. 1698 ff. 
13 vgl. Grundstücksmarktbericht 2023 für den Kreis Herford, S. 42   
14 vgl. S. 16 des Grundstücksmarktberichts 



Verkehrswertgutachten für ein 3-Familienhaus mit Garage in Lemgo, Petristr. 20 
vom 03.11.2023 

      
 

 
 

20 

Der Liegenschaftszinssatz-Richtwert ist ein normierter Wert. Abweichun-
gen von der Norm sind durch Zu- und Abschläge zu berücksichtigen. 
Normmerkmale sind die durchschnittliche Miete pro Quadratmeter Wohn-
fläche und die Gesamt-Wohnfläche. 
 
Das Objekt befindet sich in einer guten Wohnlage. Auch handelt es sich 
mit 3 Einheiten um eine gefragte Objektgröße. 
 
Nachteilig ist, daß die Garage aufgrund der Größe nur eingeschränkt 
nutzbar ist und PKW-Stellplätze auf dem Grundstück nicht angelegt sind. 
 
Mit Hilfe der im Grundstücksmarktbericht veröffentlichten Formel wird un-
ter Berücksichtigung einer Konstanten, der Miete und der Wohnfläche der 
Liegenschaftszins mit 2,1 % ermittelt. 
 
Allerdings basiert das Ergebnis auf den Daten des Vorjahres, so daß die 
aktuellen Marktentwicklungen wie insbesondere die gestiegenen Zinsen 
und sinkende Immobilienpreise keine hinreichende Berücksichtigung ge-
funden haben. 
 
Der ermittelte Liegenschaftszins wird daher als zu niedrig erachtet und mit 
2,5 % als angemessen geschätzt. 
 

3.6. Barwertfaktor (§ 34 ImmoWertV) 
Der auf die baulichen Anlagen entfallende Reinertrag ist unter Berück-
sichtigung der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer zu kapitalisieren. Das 
Ergebnis ist der Ertragswert der baulichen Anlagen. Maßgebend für die 
Kapitalisierung des Reinertrags ist der Barwertfaktor (Vervielfältiger), der 
sich nach dem Liegenschaftszinssatz und der Restnutzungsdauer der 
baulichen Anlagen ergibt.  
 
Gem. § 41 ImmoWertV kommt bei einer erheblichen Überschreitung der 
marktüblichen Grundstücksgröße eine getrennte Wertermittlung der selb-
ständig nutzbaren oder sonstigen Teilfläche in Betracht. Der Wert der Teil-
fläche ist i.d.R. als besonderes objektspezifisches Grundstücksmerkmal 
zu berücksichtigen. 

 
3.7. besondere objektspezifische Merkmale  

Die besonderen objektspezifischen Merkmale, wie eine wirtschaftliche 
Überalterung, Baumängel bzw. –schäden oder eine überdurchschnittliche 
Unterhaltung der baulichen Anlagen sind im Verfahren selbst bereits 
erfasst und somit nicht zusätzlich zu berücksichtigen. 
 
Auch für die eingeschränkte Besichtigung wird kein Risikoabschlag vorge-
nommen, vielmehr wird bzgl. der nicht besichtigten Bauteile ein den be-
sichtigten Bauteilen vergleichbarer Unterhaltungszustand unterstellt. 
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3.8. Ermittlung des Ertragswertes 

 
 

 
3.9. Plausibilisierung des ermittelten Ertragswertes 

Unmittelbar vergleichbare Objekte waren zum Wertermittlungsstichtag 
nicht zu ermitteln. 

marktübliche Nettokaltmiete monatlich 1.489,00 €         

Rohertrag (Fläche x Nettokaltmiete x 12 Monate), 17.868,00 €      
= alle bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung nach-
   haltig erzielbaren Einnahmen aus dem Grundstück

./. Bewirtschaftungskosten bei 257 m² Wohnfläche und
    1 Garage  
     Instandhaltungskosten:  € 13,50 je m² Wohnfläche 3.469,50 €         
                                                 € 100,00 je Garage 100,00 €            
     Verwaltungskosten:        € 344,- je Wohneinheit 1.032,00 €         
                                                 € 45,00 je Garage 45,00 €              
     Mietausfallwagnis:          2 % vom Rohertrag 357,36 €            

= Reinertrag 12.864,14 €      
= der die Verzinsung des investierten Kapitals für 
   Boden und bauliche Anlagen umfaßt

Bodenwert  183.000,00 €    
x Liegenschaftszins 2,50%

= Anteil des Bodenwertes am Reinertag 4.575,00 €         

Reinertrag 12.864,14 €      
./. Anteil des Bodenwertes am Reinertrag 4.575,00 €         
= Reinertrag der baulichen Anlagen 8.289,14 €         

Barwertfaktor lt. Anlage 1 zu § 20 ImmoWertV 19,46

Gebäudeertragswert 161.306,66 €    
= Reinertrag baul. Anlagen x Vervielfältiger

+ Bodenwert (nur bebaute Teilfläche) 183.000,00 €    

= vorläufiger Ertragswert 344.306,66 €    

besondere objektspezifische Merkmale -  €                   
  
= Ertragswert (gerundet) 345.000,00 €    
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Gem. der Veröffentlichung auf S. 70 des Grundstücksmarktberichts 2023 
für den Kreis Lippe stellt sich der Markt für 3- und Mehrfamilienhäuser wie 
folgt dar: 
 

 

 
 
Für das Bewertungsobjekt mit einem Ertragswert von gerundet € 345.000,- 
und einer Jahres-Nettokaltmiete von € 17.868,- beträgt der Rohertrags-
vervielfältiger 19,31 und liegt im Bereich der Marktdaten.  

 
V. Wertfestsetzung 

 
1. Beurteilung des Marktgeschehens  

Durch die Inflation und steigende Bauzinsen wird die Nachfrage nach 
Immobilien zwar weiter angetrieben, doch für viele Interessenten werden 
Immobilien nicht mehr finanzierbar sein. Nach Angaben des statistischen 
Bundesamtes sind die Immobilienpreise im Schnitt um 9,9 % gegenüber 
dem Vorjahrzeitraum gefallen.   

 
Auch die Diskussion um notwendige Sanierungen z.B. aufgrund des 
Heizungsgesetzes verunsichert die Käufer zunehmend. 
 

2. Festsetzung des Verkehrswertes   
Nach den herrschenden Marktgepflogenheiten wird der Verkehrswert 
nach dem Ertragswertverfahren ermittelt, da die Ertragserzielung im Vor-
dergrund steht15.  
 
Ein Marktanpassungsabschlag wird nicht vorgenommen, da die Gege-
benheiten des Marktes und die Eigenschaften des Bewertungsobjektes 
bereits im Rahmen des Ertragswertverfahrens hinreichend berücksichtigt 
worden sind.   
 
 
 
 

 
15 vgl. Hildebrandt, Grundstückswertermittlung, 4. Auflage, S. 23 

68 Grundstücksmarktbericht des Kreises Lippe und der Stadt Detmold 

 
Gemeinde Lz_Lagew LZ-RW   [%] Rel. Standabweichung 
Augustdorf 180 4,0 48% 
Bad Salzuflen 250 3,6 48% 
Barntrup 90 4,5 48% 
Blomberg 100 4,4 48% 
Detmold 250 3,6 48% 
Dörentrup 70 4,6 48% 
Extertal 90 4,5 48% 
Horn-Bad Meinberg 100 4,4 48% 
Kalletal 90 4,5 48% 
Lage 200 3,9 48% 
Lemgo 200 3,9 48% 
Leopoldshöhe 200 3,9 48% 
Lügde 90 4,5 48% 
Oerlinghausen 200 3,9 48% 
Schieder-Schwalenberg 70 4,6 48% 
Schlangen 180 4,0 48% 

 Stichtag 01.01.2022 
 
 Korrekturwerte: 
 
 

Merkmal Koeffizienten Norm 
Lagewert -0,00536 s. o. 
Restnutzungsdauer 0,03785 25 

 
Merkmale Normobjekt Objektwert Differenz Korrekturwert Rechenwerte 
Gemeinde Lage Lage     3,9 
Lagewert 200 180 -20 -0,00536 0,11 
Restnutzungsdauer 25 20 -5 0,03785 -0,19 
Objektspezifisch angepasster Liegenschaftszinssatz [%] 3,82 

 
 
5.2.2 Rohertragsfaktoren, Immobilienrichtwerte und Umrechnungskoeffizienten 

 Rohertragsfaktoren 
 
 Bei Miet- und Pachtobjekten kann der Verkehrswert mit Hilfe des Rohertragsfaktors überschlägig 

ermittelt werden. Der Jahresrohertrag, das ist die nachhaltige Jahreskaltmiete ohne Nebenkos-
ten, wird mit dem Rohertragsfaktor multipliziert und ergibt den ungefähren mängelfreien Wert  
des Objektes. 

 

Gebäudeart Rohertrags- 
vervielfältiger 

durchschn. 
Wfl/Nfl 

[m²] 

durchschn. 
Miete 
[€/m2] 

durchschn. 
BWK 
[%] 

durchschn. 
RND 

[Jahre] 

Fälle 

Jahre 

Drei- u. Mehrfam-häuser 19,2 338 5,69 26 28 70 

6WDQGDUGDEZHLFKXQJ� 4,8 148 0,92 4 11 1 

Wohn- u. Gesch-häuser 13,6 508 5,62 21 22 30 

6WDQGDUGDEZHLFKXQJ� 3,1 349 1,35 6 7 1 

 
 Die aktuell örtlich zutreffenden Werte können abweichen. 
  

70 Grundstücksmarktbericht des Kreises Lippe und der Stadt Detmold 

 
Gemeinde Lz_Lagew LZ-RW   [%] 

Augustdorf 180 2,8 
Bad Salzuflen 250 2,5 
Barntrup 90 3,3 
Blomberg 100 3,3 
Detmold 250 2,0 
Dörentrup 70 3,4 
Extertal 90 3,3 
Horn-Bad Meinberg 100 3,3 
Kalletal 90 3,3 
Lage 200 2,6 
Lemgo 200 2,8 
Leopoldshöhe 200 2,7 
Lügde 90 4,0 
Oerlinghausen 200 2,7 
Schieder-Schwalenberg 70 4,0 
Schlangen 180 2,8 

 Stichtag 01.01.2023 
 

Die Liegenschaftszinssätze haben eine durchschnittliche Standardabweichung von ± 1,8%. 
 
 Korrekturwerte: 
 
 

Merkmal Koeffizienten Norm 

Lagewert -0,00536 s. o. 
Restnutzungsdauer 0,03785 25 

 
Merkmale Normobjekt Objektwert Differenz Korrekturwert Rechenwerte 

Gemeinde Lage Lage     2,60 
Lagewert 200 180 -20 -0,00536 0,11 
Restnutzungsdauer 25 20 -5 0,03785 -0,19 
Objektspezifisch angepasster Liegenschaftszinssatz [%] 2,52 

 
 
5.2.2 Rohertragsfaktoren, Immobilienrichtwerte und Umrechnungskoeffizienten 

 Rohertragsfaktoren 

 
 Bei Miet- und Pachtobjekten kann der Verkehrswert mit Hilfe des Rohertragsfaktors überschlägig 

ermittelt werden. Der Jahresrohertrag, das ist die nachhaltige Jahreskaltmiete ohne Nebenkos-
ten, wird mit dem Rohertragsfaktor multipliziert und ergibt den ungefähren mängelfreien Wert  
des Objektes. 

 

Gebäudeart 
Rohertrags- 

vervielfältiger  

durchschn. 
Wfl/Nfl 

[m²] 

durchschn. 
Miete 
[€/m2] 

durchschn. 
BWK 
[%] 

durchschn. 
RND 

[Jahre] 

Fälle 

Jahre 

Drei- u. Mehrfam-Häuser  17,1 461 5,64 30 30 54 

Standardabweichung 6,2 380 1,09 7 12 1 

Wohn- u. Gesch-Häuser 14,0 400 6,25 28 21 16 

Standardabweichung 4,4 167 1,93 10 5 1 

 
 Die aktuell örtlich zutreffenden Werte können abweichen. 
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Der Verkehrswert wird unter Berücksichtigung der vorstehend geschilder-
ten Argumente festgesetzt auf € 345.000,-. 

 
VI. Zusammenfassung 

Betrachtungsgegenstand des Gutachtens ist ein 3-Familienwohnhaus mit 
Garage und einem 732 m2 großen Grundstück in Lemgo, Petristr. 20. 
 
Das ursprünglich 1936 erbaute Wohnhaus verfügt über ca. 257 m2 Wohn-
fläche und ist in einem gepflegten Zustand. Am Wertermittlungsstichtag 
sind alle Einheiten vermietet und bewohnt. 

 
Die Ermittlung des Verkehrswertes zum Wertermittlungsstichtag wurde 
mittels des Ertragswertverfahrens durchgeführt.  
 
Der im Ertragswertverfahren ermittelte Wert basiert auf den marktüblich zu 
erzielenden Mieten und bietet insofern eine realistische Grundlage für die 
Ermittlung des Verkehrswertes, wenn wie im vorliegenden Fall Ertragsge-
danken eine Rolle spielen.  

 
Unter Berücksichtigung der beschriebenen Wertmerkmale tatsächlicher 
und rechtlicher Art, der angewandten Bewertungsverfahren sowie deren 
Aussagefähigkeit und unter Berücksichtigung der Wertverhältnisse auf 
dem örtlichen Grundstücksmarkt wird der Verkehrswert des Objektes in 
Lemgo, Petristr. 20 begutachtet mit  
 
                     € 345.000,-  
                (in Worten: Euro dreihundertfünfundvierzigtausend) 
 
 
Herford, 03. November 2023 
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VII. Abkürzungsverzeichnis 
 

€       Euro 
Abt.       Abteilung 
Anl.       Anlage 
a.a.O.       am angegebenen Ort 
BauGB       Baugesetzbuch 
BGF       Brutto-Grundfläche 
BGH       Bundesgerichtshof 
BRI       Bruttorauminhalt 
bzw.       beziehungsweise 
ca.       zirka 
d.h.   dass heißt 
d.J.       dieses Jahres 
diesbzgl.      diesbezüglich 
DIN       Deutsche Industrie Norm 
DM       Deutsche Mark 
ebp              erschließungsbeitragspflichtig 
gem.       gemäß 
GFZ       Geschossflächenzahl 
ggf.       gegebenenfalls 
GRZ       Grundflächenzahl 
GuG       Grundstücksmarkt und 
       Grundstückswert 
i.d.R.       in der Regel 
IfS Institut für 

Sachverständigenwesen 
ImmoWertV Immobilienwertermittlungs-

verordnung 
i.R.       im Rahmen 
incl.       inklusive 
i.R.       im Rahmen 
IVD Immobilienverband Deutsch-

land 
km       Kilometer 
lt.       laut 
m²       Quadratmeter 
m³       Kubikmeter 
MwSt.       Mehrwertsteuer 
monatl.      monatlich 
NHK       Normalherstellungskosten 
NRW       Nordrhein-Westfalen 
s.  siehe 
Tz.       Teilziffer 
u.       und 
v.       von 
vgl.       vergleiche 
wg.       wegen 
WertR       Wertermittlungsrichtlinien 
WertV       Wertermittlungsverordnung 
z.B.       zum Beispiel 
z.T.       zum Teil 
z.Zt.       zurzeit 
zzgl.       zuzüglich 
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IX. Anlagen 
Anlage 1: Lageplan (nicht maßstabsgerecht) 
Der Lageplan ist z.B. im Geoportal des Kreises Lippe einzusehen. Die Nutzungs-
bedingungen des Anbieters sind zu beachten. 
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Anlage 2: Grundrisszeichnung (nicht maßstabsgerecht) 
 

 
 
Keller   
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Erd- und Obergeschoß 
(geringe Abweichungen der Raumaufteilung, die keinen Werteinfluß haben, 
können vorliegen) 
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Dachgeschoß (gem. Aufteilung vor Ort) 
 

 
 
Dachgeschoß gem. Bauakte 
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 Schnitt 
 
 
Anlage 3: Wohn- und Nutzfläche 
Die Berechnung bzw. Darstellung der Wohn-/Nutzfläche ist anhand der Zeich-
nungen erfolgt. Ein Aufmaß wurde nicht genommen. 
 

 

Erd- u. Obergeschoß
Flur 2,30 * 2,80      = 6,44 m2

Abstellraum 0,90 * 3,12     = 2,81 m2

Küche 4,12 * 3,12      = 12,85 m2

Bad 2,00 * 3,12 - 0,20 * 0,20 = 6,20 m2

Zimmer 4,35 * 3,76 = 16,36 m2

Zimmer 4,95 * 3,76 = 18,61 m2

Zimmer 2,45 * 3,76 - 0,20 * 0,20 = 9,17 m2

Zimmer 4,65 * 3,76 = 17,48 m2

Veranda 4,30 * 2,00 * 0,25 = 2,15 m2

Wohnfläche 92,08 m2

Dachgeschoß   
Flur = 5,64 m2

Zimmer = 12,50 m2

Zimmer = 18,50 m2

Wintergarten = 21,50 m2

Küche = 8,65 m2

Bad = 6,00 m2

Wohnfläche 72,79 m2
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Anlage 4: Fotos des Objektes  
 

 
 
 Nord-/Ostansicht 
 

 

  
 Nord-/Westansicht 
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Südansicht 
 
 

 Hauseingang 
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 Spitzboden 
 
 
 
 

 Elektrik 
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Kellerflur 
 
 
 

 
 
Waschküche 
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 Kelleraußentreppe 
 
 
 
 

 
 
Veranda 
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Blick auf die Garage vom Garten 
 
 

 

 
 
Gartenfläche 


